
Mit Steuern steuern
KAB-Positionen für mehr Steuergerechtigkeit

Die staatliche Steuerpolitik ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Vertei-
lungspolitik. In den letzten Jahrzehn-
ten befindet sich die staatliche
Sekundärverteilung auf dem Rückzug.
Die Steuerpolitik der letzten Jahre hat
die wachsende Ungleichverteilung
von Einkommen und Vermögen be-
fördert. Die Entwicklung ist durch
überproportional wachsende Ge-
winn- und Vermögenseinkommen bei
leicht steigenden Lohn- und Transfer-
einkommen gekennzeichnet. Die
Schere zwischen beiden Einkom-
mensbereichen öffnet sich weiter. Eine
Zunahme der sozialen Spaltung ist
die Folge. Gewinn- und Vermögens-
einkommen werden deutlich weniger
belastet als Einkommen aus Erwerbs-
arbeit. Gewinn- und Vermögensein-
kommen werden durch die Steuer-
politik öffentlich privilegiert.

wenigen, steht die „öffentliche Armut“
und ein Ausdünnen der öffentlichen In-
frastruktur gegenüber. Für die Steuer-
zahler wird diese Tendenz u.a. in den
Kürzungen im Leistungsangebot der
Kommunen sichtbar, die zu den Verlie-
rern der Steuerreformen der letzten
Jahre gehören. Die Gegenleistungen für
gezahlte Steuern werden so für die Bür-
gerinnen und Bürger immer weniger
sichtbar. Dies gilt auch für die ökologi-
sche Steuerreform. Eine Legitimations-
krise der Steuerpolitik ist die Folge.
Diese wird verschärft durch den inter-
nationalen Wettbewerb um die Ansie-
delung von Unternehmen. Durch einen
Unterbietungswettbewerb hinsichtlich
der Unternehmensbesteuerung der
Staaten untereinander, fehlen der öf-
fentlichen Hand wichtige Steuerein-
nahmen, die ebenfalls zur „öffentlichen
Armut“ beitragen. Ein Absinken der Le-
bensqualität ist die Folge.

Leistungsorientierte 
Besteuerung
Gesamtgesellschaftliche Aufgaben und
die öffentliche Infrastruktur dürfen nicht
einseitig über die Erwerbsarbeit finan-
ziert werden, sondern sind stärker als
bisher über das allgemeine Steuerauf-
kommen zu erbringen (vgl. Grundsatz-
programm Ziff. 69).
Der Grundsatz der leistungsorientierten
Besteuerung muss beibehalten bzw. aus-
gebaut werden. Dazu gehört auch ein
konsequent progressiver Steuertarif.
Grundsätzlich ist eine vollständige und
leistungsorientierte Besteuerung aller
Einkommensquellen bei Berücksichti-
gung von Freibetragsgrenzen und /
oder direkten Transfereinkommen not-
wendig.
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Wohlstand oben – 
Armut unten
Gewinner der bisherigen Steuerpolitik
sind u.a. die Haushalte der Selbststän-
digen, die mittlerweile 80 Prozent ihres
Einkommens aus Gewinn und Vermö-
gen decken. Im unteren Einkommens-
bereich haben sich demgegenüber die
Wohlstandspositionen deutlich ver-
schlechtert. Im Klartext: Die sowieso
schon einkommensstarken Haushalte
können ihre Wohlstandspositionen deut-
lich verbessern, während die unteren
Einkommen zunehmend von diesen ab-
gekoppelt werden; während „oben“ der
Wohlstand zunimmt, nimmt er „unten“
ab. Steuerpolitik ist zu einer „Entlas-
tungspolitik“ für Unternehmen und Rei-
che geworden. Dadurch kommt es u.a.
zu einer Schieflage bei der Finanzie-
rungslast gesellschaftlicher und staat-
licher Aufgaben. Dem steuerlich privi-
legierten privaten Reichtum von
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Der Staat muss sich gemäss des Ver-
fassungsgrundsatzes von der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums im Sinne ei-
nes ausgleichenden Steuer- und
Leistungstransfersystems betätigen (vgl.
Grundsatzprogramm Ziff.74). Auch eine
Senkung der Steuer- und Abgabenlas-
ten muss sich an diesem Grundsatz mes-
sen lassen.
Eine umfassende ökologische Steuer-
reform ist notwendig. Zweckgebundene
Abgaben, die gezielt in eine ökologi-
sche Erneuerung reinvestiert werden,
sind dabei der beste Weg, auch um
eine hohe Akzeptanz in der Bevölke-
rung zu erreichen.
Eine sozial gerechte Steuerpolitik ver-
langt Regelungen auf europäischer und
internationaler Ebene.
Die Beurteilungsgrundlage für alle steu-
erpolitischen Maßnahmen, ist für die
KAB das Prinzip der Steuergerechtig-
keit (vgl. Sozialwort Ziff. 191). Lasten
und Leistungen müssen gerecht verteilt
werden.

Steuergerechtigkeit
Eine Steuerpolitik, die dem Prinzip der
Steuergerechtigkeit verpflichtet ist, muss
vorrangig folgende Punkte angehen:
Die staatliche Sekundärverteilung muss
wiederbelebt werden, da die wach-
sende Ungleichverteilung von Einkom-
men und Vermögen gerade in Konjunk-
turflauten die so wichtige Binnenkaufkraft
und –nachfrage schwächt. Vorrangig ist
deshalb eine steuerpolitisch flankierte
Umverteilung zugunsten niedriger und
mittlerer Einkommen. Dabei muss auch
im Blick sein, die notwendigen
Ressourcen für eine Reform der sozialen
Sicherungssysteme zu erschließen, ins-
besondere um das beitrags- und lohn-
bezogene System der sozialen Siche-
rung durch eine „bedarfsorientierte
Grundsicherung“ (vgl. Grundsatzpro-
gramm Ziff. 71; Rentenmodell der KAB)
bzw. Mindestabsicherung zu ergänzen.
Das Steuersystem in der Bundesrepublik
muss zum Grundsatz der leistungsge-
rechten Besteuerung zurückkehren. Die
Senkung des Spitzensteuersatzes und
die Unternehmenssteuerreform tragen

zum Unterbietungswettbewerb bei.
Ebenso die Freistellung der Veräuße-
rungsgewinne aus Kapitalbeteiligungen.
Die Besteuerung „leistungsloser Ein-
kommen“ kann nur durch eine Vermö-
genssteuer, eine angepasste Erb-
schaftssteuer sowie eine Besteuerung auf
Kapitalerträge und Spekulationsge-
winne gewährleistet werden. Die staat-
liche Einnahme ist hierdurch zu verbes-
sern. Dies ist notwendig, da die
notwendige Haushaltssanierung nicht al-
lein über Ausgabenkürzungen zu errei-
chen ist.
Eine effektive und sozial gerechte Steu-
erpolitik verlangt internationale Rege-
lungen, da nur so Steuerflucht und „Steu-
eroasen“ verhindert werden können, die
zu Lasten der internationalen Staaten-
gemeinschaft und einzelner Staaten ge-
hen. Die Einführung einer Devisenum-
satzsteuer (Tobin-Steuer) ist dringend
notwendig, um das internationale Fi-
nanzsystem neu zu ordnen und zu sta-
bilisieren. Kurzfristige Devisenspekula-
tionen würden unrentabel und
zusätzliche Mittel ständen z.B. für sozi-
ale Zielsetzungen der internationalen
Organisationen zur Verfügung. Der Glo-
balisierung des Kapitals kann nur durch
eine Globalisierung steuerpolitischer
Maßnahmen begegnet werden (vgl. Leit-
antrag Regensburg Ziff. 29). Auf dem
Bundesverbandstag der KAB letztes Jahr
in Mainz stimmten die Delegierten da-
für, das sich die KAB für die Einführung
der weltweiten Tobin-Steuer stark macht. 
Auszüge aus dem KAB-Positionen zur
Bundestagswahl 2002

Thema | 19

Impressum
KAB Impuls wird im 
98. Jahrgang zehn-
mal jährlich heraus-
gegeben vom Bundesverband der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung

Verlag: 
Ketteler-Verlag GmbH, Geschäftsführerin 
Renate Müller, Amtsgericht Köln HRB 34678 

Redaktion: 
Matthias Rabbe 
(verantwortlich), 
nicht namentlich gekennzeichnete 
Artikel: Matthias Rabbe 
Telefon: 02 21/77 22 -130 
Telefax: 02 21/77 22 -1 35

Anschrift (Verlag + Redaktion): Kettelerhaus,
Bernhard-Letterhaus-Straße 26, 50670 Köln
kab-impuls@ketteler-verlag.de

Layout und Anzeigen 
Werbeagentur Gratzfeld GmbH, 
Auf dem Sonnenberg 1, 
50389 Wesseling
Telefon: 02236 /4 70 91
Telefax: 02236 /4 70 95
Es gilt die Anzeigenpreisliste
3-2003

Druck: J.P. Bachem-Druck GmbH & 
Co.KG, Köln

Vertrieb: Versand & Druck-
Service Kozik, Willingen
KAB-Mitglieder: Bezug im Mitgliedsbeitrag 
enthalten Abonnement: 
19,40 Euro jährlich
Auflage: 170.000
Nachdruck nur mit Genehmigung 
des Verlages. 

Für Termine wird keine Gewähr 
oder Haftung übernommen. 

Der nächste KAB Impuls erscheint 
am 25. Februar 2004
(Versandtag).  ISSN 1434-4386

KAB_104_Impuls_1-2´04 RZ  15.12.2003  10:01 Uhr  Seite 19


